
Haushaltssatzung der Gemeinde Zapel für das 

Haushaltsjahr 2016 


Aufgrund des § 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird nach 

Beschluss der Gemeindevertretung Zapel vom 10.05.2016 folgende Haushaltssatzung 

beschlossen: 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 

1. Im Ergebnishaushalt 
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 

421.900 EUR 
399.200 EUR 

22.700 EUR 

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 

0 EUR 
0 EUR 
0 EUR 

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf 
die Einstellung in Rücklagen auf 
die Entnahmen aus Rücklagen auf 
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 

22.700 EUR 
0 EUR 
0 EUR 

22.700 EUR 

2. Im 	Finanzhaushalt 
a) 	 die ordentlichen Einzahlungen auf 389.000 EUR 

die ordentlichen Auszahlungen auf 355.700 EUR 
der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf 33.300 EUR 

b) 	 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR 
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR 
der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf 0 EUR 

c) 	 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 205.400 EUR 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 225.600 EUR 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -20.200 EUR 

d) 	 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf O EUR 
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.100 EUR 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -13.100 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 IKreidlitt:e :ZllDll" Söclhlennll1lg idle1r ZalhlDllDll1lQJSfälhlögkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 
188.300 EUR. 

§ 5 IHlelbesät:ze 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Gmndsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

340 v. 
340 v. 
325 V. 

H. 
H. 
H. 

§ 6 St ellen gemälß StelRe1111pHa111 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,25 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ). 

§ 7 Eigenkapital 

Gern. § 45 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V ist in der Haushaltsatzung die voraussichtliche 
Höhe des Eigenkapitals anzugeben, welche sich wie folgt darstellt: 

Bilanzstichtag Bilanzstichtag Bilanzstichtag 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Voraussichtliches 758.734,86 € 778.434,86 € 814.634,86 € 
Eigenkapital der 
Gemeinde Zaoel 

§ 8 Weitere Vorschriften 

Die Produkte 	 11402 Liegenschaften 
11403 Bauhof 
12600 Brandschutz 
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule 
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule 
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
54100 Gemeindestraßen 
61100 Steuern, allgem. Zuwendungen/Umlagen 

werden als wesentlich erklärt. 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am JA . Ob. Jo)G erteilt. 

Zapel, Olc .o8. 'J_o)_fC, 	 Hans 
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